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Änderung des Tagegeldes (Diäten) ab dem 1. Jän-

ner 2023 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Familie 

der Slowakischen Republik hat Verordnung veröf-

fentlicht, mit der die Höhe des Tagegeldes ab dem 1. 

Jänner 2023 geändert wird. 

Die Beträge der Tagegelder für Inlandsdienst-

reisen werden ab dem 1. Jänner 2023 wie folgt 

geändert: 

Dauer der In-

landsdienstreise 

(in Stunden) 

Tagegeld 

 (in EUR) 

5 - 12 6,80 

12 - 18 10,10 

mehr als 18 15,30 

Im Zusammenhang mit dieser Änderung wird 

der obligatorische Mindestwert des Essensgut-

scheins, der einem Arbeitnehmer pro Schicht 

geleistet wird, erhöht auf 5,10 EUR und der 

steuerlich optimale Maximalwert auf 6,80 EUR. 

 

 

 
 

Der Mindestbeitrag des Arbeitgebers beträgt 

55%, wenn der Arbeitgeber Essensgutscheine o-

der einen finanziellen Beitrag für Verpflegung 

leistet. Ab dem 1. Jänner 2023 liegt der Mindest-

beitrag bei 2,81 EUR und der steuerlich absetz-

bare Maximalbeitrag bei 3,74 EUR. 

 

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie da-

rauf aufmerksam machen, dass die Arbeitgeber 

ab dem 1. Jänner 2023 Essengutscheine nur 

noch elektronisch, d. h. mit einer Zahlungs-

karte, ausgeben dürfen. 

 

Eine Ausnahme von den obligatorischen elekt-

ronischen Essengutscheinen besteht dann, 

wenn die Verwendung eines elektronischen Es-

sengutscheins am oder in der Nähe des Arbeits-

platzes nicht möglich ist. Der Abstand, der die 

"Nähe" definiert, ist jedoch im Gesetz nicht fest-

gelegt. 
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